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Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PvStS Ort und Datum

Sachbearbeiter Telefon

Beschäftigungsdienststelle

Landesamt für Steuern und Finanzen

Arb.Gr.

Feststellung einer Höhergruppierung 
bei Lehrkräften 

beförderungsgleiche Höhergruppierung nach Beför-         
derungsmöglichkeit für vergleichbare beamtete  

Lehrkraft, Abschnitte 1, 2 Ziffer 1   
beförderungsgleiche Höhergruppierung nach Vor-       
bemerkung Nr. 6 des Anhangs 2 zu Abschnitt 6   
aufgrund Gleichstellung nach § 18 Abs. 3 oder 4 QualiVO 
Lehrer
aufgrund des erfolgreichen Absolvierens des Fest-       
stellungsverfahrens nach Abschn. 4 oder 5  QualiVO 
Lehrer

Geschäftszeichen des LSF Name, Vorname 
Sachbearb.-Nr. Personalnummer 

Derzeitige Eingruppierung 

Die Lehrkraft ist derzeit in die Entgeltgruppe       eingruppiert.
Die Lehrkraft wurde gemäß § 29a Abs. 2 TVÜ-Länder i. d. F. des § 11 TV EntgO-L in die
Entgeltordnung Lehrkräfte unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe übergeleitet. Die
bisherige Eingruppierung richtete sich nach

den Sächsischen Lehrer-Richtlinien vom 22. Juni 1995 in der bis zum 31. Juli 2015 geltenden
Fassung nach 
Abschnitt Unterabschnitt Entgeltgruppe Fallgruppe           Anstrich             .

Abschnitt Unterabschnitt Fallgruppe der Richtlinien der TdL über die
Eingruppierung der im Arbeitnehmerverhältnis beschäftigten Lehrkräfte (Ost) – Lehrer-Richtlinien-O
der TdL in der bis zum 31. Juli 2015 geltenden Fassung.
Die bisherige Eingruppierung richtet sich nach der Anlage zum TV EntgO-L (Entgeltordnung
Lehrkräfte)

Abschnitt 1 Absatz
Abschnitt 2 Ziffer 1 Absatz
Abschnitt 6 i. V. m. Anhang 2 Abschnitt Unterabschnitt

Entgeltgruppe Fallgruppe Buchstabe .
Höhergruppierung 

A) 
Beförderungsgleiche Höhergruppierung nach Beförderungsmöglichkeit für vergleichbare beamtete 
Lehrkraft, Abschnitte 1, 2 Ziffer 1 Entgeltordnung Lehrkräfte 

Nach mindestens -jähriger Lehrtätigkeit und BewährungNach mindestens -jähriger Lehrtätigkeit und BewährungEine beförderungsgleiche Höhergruppierung ist nach der für eine vergleichbare beamtete Lehrkraft
vorgesehenen Beförderung bei Erfüllung der Voraussetzungen
in Entgeltgruppe nach

Abschnitt 1 Absatz
Abschnitt 2 Ziffer 1 Absatz möglich.

Die Voraussetzungen sind erfüllt.
Bemerkungen:
Ergebnis: 
Der/Die Beschäftigte erhält ab Entgelt nach                Entgeltgruppe          .

Die ermittelte Entgeltgruppe ist mit dem Anspruch auf eine Angleichungszulage nach Anhang 1
zur Entgeltordnung Lehrkräfte verbunden.

Die ermittelte Entgeltgruppe sieht eine besondere Stufenlaufzeit (E *) vor. 1

1 Bei Eingruppierung nach Abschnitt 2 Ziffer 1 Entgeltordnung Lehrkräfte
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B) Beförderungsgleiche Höhergruppierung nach Vorbemerkung Nr. 6 des Anhangs 2 zu Abschnitt 6 
Entgeltordnung Lehrkräfte 

Eine beförderungsgleiche Höhergruppierung ist nach der für eine vergleichbare verbeamtete Lehrkraft
vorgesehenen Beförderung bei Erfüllung der Voraussetzungen
in Entgeltgruppe nach

Abschnitt 6 i. V. m. Anhang 2 Abschnitt Unterabschnitt
Entgeltgruppe  Fallgruppe Buchstabe möglich.

Die Voraussetzungen sind erfüllt.
Bemerkungen:

Ergebnis 

Der/Die Beschäftigte erhält ab Entgelt nach Entgeltgruppe        .
Die ermittelte Entgeltgruppe ist mit dem Anspruch auf eine Angleichungszulage nach Anhang 1

zur Entgeltordnung Lehrkräfte verbunden. 

C) Gleichstellung mit „Diplomlehrern für zwei Fächer“ nach § 18 Abs. 3 oder 4 QualiVO Lehrer 

Aufgrund des Vorliegens der Voraussetzungen des
§ 18 Abs. 3 QualiVO Lehrer (Diplomlehrer mit Lehrbefähigung für ein Fach)
§ 18 Abs. 4 QualiVO Lehrer (Lehrer unterer Klassen)

und der damit verbundenen Gleichstellung mit dem Abschluss „Diplomlehrer für zwei Fächer“ ist eine
Höhergruppierung in Entgeltgruppe      nach

Abschnitt 6 i. V. m. Anhang 2 Abschnitt Unterabschnitt
Entgeltgruppe Fallgruppe Buchstabe möglich.

Die Voraussetzungen sind erfüllt.
Die Lehrkraft hat bislang eine Zulage nach § 16 Abs. 5 TV-L in Umsetzung des Maßnahmenpaketes

unter I.3.2. (Bindung ab 63. Lebensjahr) erhalten.
Bemerkungen:

Ergebnis: Der/Die Beschäftigte erhält ab Entgelt nach Entgeltgruppe .

D) 
nach Abschnitt 4 Lehrer-Qualifizierungsverordnung (Feststellung der Lehrbefähigung für Freund-
schaftspionierleiter oder Erzieher) oder Abschnitt 5 (Feststellung der Lehrbefähigung von Ein-Fach-
Diplomlehrern) QualiVO Lehrer 

Aufgrund des erfolgreichen Absolvierens des Feststellungsverfahrens und der damit verbundenen
Gleichstellung mit

dem Abschluss „Lehrer für die unteren Klassen der allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule“ 
nach  Abschnitt 4 QualiVO Lehrer

dem Abschluss „Diplomlehrer für zwei Fächer“ nach Abschnitt 5 QualiVO Lehrer

ist eine Höhergruppierung in Entgeltgruppe
nach

nach

Abschnitt 6 i. V. m. Anhang 2 Abschnitt Unterabschnitt
Entgeltgruppe Fallgruppe Buchstabe möglich.

Die Voraussetzungen sind erfüllt.
Bemerkungen:
Ergebnis 

Der/Die Beschäftigte erhält ab Entgelt nach Entgeltgruppe .
Die ermittelte Entgeltgruppe ist mit dem Anspruch auf eine Angleichungszulage nach Anhang 1 zur

Entgeltordnung Lehrkräfte verbunden.

Die Auswertung wurde vorgenommen von:
Name Organisationseinheit Datum Unterschrift/Funktionsbezeichnung 

Die Richtigkeit der vorstehend aufgeführten Angaben wird bestätigt:
Name Organisationseinheit Datum Unterschrift/Funktionsbezeichnung/Stempel
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